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Vorwort der Herausgeberin

Liebe Leserin und lieber Leser!

Endlich ist die lange erwartete 4. Neuauflage des beliebten Jugendrechtsberaters da! 
Mit dieser Auflage wird die Vielzahl der Themen erstmals auf mehrere Fach-Autor(inn)
en verteilt. So konnten Spezialmaterien wie das IT-Recht neu hinzugenommen und, 
wie das Schulrecht, erweitert werden.

Der Jugendrechtsberater behandelt wieder auf rechtspädagogischer Basis in leicht ver-
ständlicher Sprache die wichtigsten Themen von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen auf dem Weg in die Erwachsenenwelt. Haben Kinder Anspruch auf Ta-
schengeld? Ab wann darf man rauchen oder Alkohol trinken? Ab wann einen Ferienjob 
ausüben? Ab wann ohne Wissen der Eltern zum Arzt?

Der Jugendrechtsberater hilft zugleich Eltern, Lehrkräften, Sozialpädagogen und weite-
ren Erziehenden (auch mit Migrationshintergrund), sich über das geltende Recht und 
über Möglichkeiten zu informieren, junge Menschen nach und nach mit unserer demo-
kratischen Rechtsordnung als Teil ihres Lebens vertraut zu machen.

Der Jugendrechtsberater 2020 greift topaktuelle Themen auf: IT- und Internetrecht. 
Wie können Daten im Internet gelöscht werden? Wie funktioniert Influencer-Mar-
keting? Vorsorgevollmacht und Letztwillige Verfügung über den digitalen Nachlass. 
Widerrufsmöglichkeiten im Verbraucherrecht, Rechte und Pflichten aus einem Wohn-
raum-Mietvertrag am Beispiel einer Wohngemeinschaft. Mietendeckel. Mietpreisbrem-
se. Adoption durch gleichgeschlechtliche Eltern. Freistellung vom Schwimmunterricht 
aus religiösen Gründen; reicht spezielle Schwimmbekleidung (Burkini oder Hasche-
ma)? Hobby Drohnen. Grundrechtskollisionen am Beispiel der Corona-Pandemie. 
Die UN-Kinderrechtskonvention und ihre praktische Bedeutung im Alltag. Migration, 
Asylbewerbung und Integration auf Augenhöhe.

Schließlich werden wieder heikle Themen angesprochen: Kindesmisshandlung und 
sexueller Missbrauch durch Erwachsene. Straßenverkehrsdelikte, Drogen-, Gewalt-, 
Hass-, Internet- und andere Kriminalität. Grundzüge des Jugendstrafverfahrens.

Bad Saarow, im September 2020 Die Herausgeberin
 Sigrun von Hasseln-Grindel
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Geleitwort

In Schule, Ausbildung und Beruf sind Kinder und Jugendliche mit rechtlichen Bestim-
mungen konfrontiert. Dies erfahren sie beispielsweise dadurch, dass sie mit den Eltern 
über die Höhe des Taschengelds diskutieren, in der Schule den Klassensprecher wählen 
oder einen Vertrag über ihr Handy abschließen wollen. Die Kenntnis der ihnen oblie-
genden Rechte und Pflichten kann sehr hilfreich dabei sein, das eigene Leben zu orga-
nisieren, die eigenen Interessen zu vertreten oder mit auftretenden Problemen sicher 
umzugehen. Aus diesem Grund brauchen Kinder und Jugendliche sehr früh Zugang zu 
Wissen über ihre Rechte und Pflichten.

Wie wichtig die Kenntnis von Rechten und Pflichten von Kindern und Jugendlichen ist, 
habe ich auch persönlich erfahren. Bereits in der Schulzeit engagierte ich mich in der 
Schülervertretung und bot Seminare über Mitwirkungsrechte in der Schule an. Durch 
diese Tätigkeit erfuhr ich, wie umfassend die Möglichkeiten sind, die eigene Schule 
mitzugestalten und welche Rechte Schülerinnen und Schülern tatsächlich zugestan-
den werden. Beispielsweise regelt der Gesetzgeber, wie viele Hausaufgaben aufgege-
ben werden können, welche schulischen Leistungen benotet werden dürfen und wie 
Fehlverhalten von Schülerinnen und Schülern geahndet werden darf. Das Wissen über 
diese Rechte ist entscheidend dafür, diese wahrnehmen und einfordern zu können. Aus 
diesem Grund ist das vorliegende Buch ein wichtiger Wegweiser für Kinder und Ju-
gendliche in diesem Bereich.

Der Jugendrechtsberater liefert ein fundiertes und gut recherchiertes Überblickswissen 
zu rechtlichen Fragen von Kindern und Jugendlichen. Sie erhalten darin einfach ver-
ständliche Antworten auf auftretende rechtliche Fragen in Familie, Schule und Beruf. 
Auch Eltern und Pädagoginnen und Pädagogen können dieses Buch dafür nutzen, sich 
über rechtliche Belange zu informieren und Unsicherheiten abzubauen.

Die Autorinnen und Autoren haben in der vierten Auflage die Inhalte des Buches auf 
die aktuelle Rechtslage angepasst und ein eigenes Kapitel zum IT- und Internetrecht 
ergänzt. Besonders ansprechend wird das Buch durch die Verwendung von vielen all-
tagsnahen Fragen und Fallbeispielen, mit denen die bestehende Rechtslage transparent 
und anschaulich vermittelt wird.

Ich wünsche den Leserinnen und Lesern eine anregende Lektüre und auch der vorlie-
genden Auflage den Erfolg und die Verbreitung, die sie verdient.

Prof. Dr. Dirk Richter 
Professor für Erziehungswissenschaftliche Bildungsforschung. Universität Potsdam
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Stimmen zu den Vorauflagen des Jugendrechtsberaters

Zur 3. Auflage 2006

Aus dem Vorwort von Ulrike Kahn

„… Der „Jugendrechtsberater“ ist zwar für Kinder und Jugendliche geschrieben, jedoch 
ist er auch für Erwachsenen eine sich lohnende Lektüre. Das Buch bietet nach Lebens-
weltthemen sortiert eine schnelle, leicht lesbare Orientierung gegen die Unsicherheiten 
mit und Unklarheiten von Gesetzen, die den Prozess des Erwachsenwerdens von Kin-
dern und Jugendlichen begleiten. Zusätzlich sind bei den meisten Themen auch Fall-
beispiele aus der Realität beschrieben, die eine Grundlage für Gespräche und Diskus-
sionen mit Kindern und Jugendlichen bieten, um das eigenen Handeln zu reflektieren 
und zu analysieren und um zu einem Rechtsverständnis zu gelangen. Dieses Rechtsver-
ständnis beinhaltet nicht nur das Wissen um die Rechte, sondern baut außerdem auf 
eine Basis von demokratischen Werten auf und ist somit nachhaltige politische Bildung 
und Demokratie-Lernen. Demokratie als Herrschafts- und Gesellschaftsform setzt De-
mokratie als Lebensform voraus. Das heißt, dass Demokratie gelernt werden muss, um 
gelebt werden zu können, denn Demokraten werden nicht geboren.

Dem „Jugendrechtsberater“ liegt eine Philosophie zugrunde, die davon ausgeht, dass 
Kinder und Jugendliche gleichwertige und gleichgestellte Kommunikationspartner von 
Erwachsenen und anderen Kindern und Jugendlichen sind, dass sich Erwachsene und 
Kinder und Jugendliche gegenseitig respektieren und ein gemeinschaftliches Zusam-
menleben zuhause, in der Schule und im außerschulischen Bereich partizipatorisch re-
geln und dass sie mit anderen Menschen tolerant zusammenleben wollen und können. 
Es wird aufgezeigt, dass Rechte und Pflichten sich gegenseitig bedingen, d. h., dass Kin-
der nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten haben, die aus den Rechten zwangsläufig 
im Perspektivwechsel entstehen.

Damit sind Pflichten keine lediglich durch die Erwachsenenwelt gesetzte Normen, 
sondern logische Konsequenzen aus demokratischen Rechten, die gleichermaßen zu 
akzeptieren sind.

Nur da, wo Kinder und Heranwachsende noch schutzbedürftig sind, engen Gesetze die 
individuelle Freiheit von Kindern und Jugendlichen scheinbar ein bzw. gestehen ihnen 
ein milderes Strafmaß bei Gesetzesübertretungen zu.

Dieser Ansatz korrespondiert mit modernen Ansätzen präventiver Arbeit und der Auf-
fassung von Pädagogik, die zur Entwicklung einer demokratischen Persönlichkeit bei-
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trägt. Die Behauptung, dass „Erziehung Grenzen setzen muss“, wird in dem Buch in 
folgenden Kontext gesetzt:

Nicht die Erziehung des Erwachsenen setzt Grenzen für das Handeln von Kindern und 
Jugendlichen, sondern die Grenzen werden in einem gesellschaftlichen Zusammen-
hang definiert, ausgehandelt und sind richtungweisend.

Der „Jugendrechtsberater“ ist basis- und lebensnah, niederschwellig und erfahrbar aus-
gestaltet. Damit erreicht er gleichermaßen die Schülerschaft der gymnasialen Oberstufe 
als auch Schülerinnen und Schüler in der Grundschule. Er eignet sich als Kompendium 
zur peer-education. Ältere Jugendliche werden durch die Schule und den außerschuli-
schen Bereich angeregt, jüngeren sowie gleichaltrigen „Bedürftigen“ in ihrer jugendei-
genen Sprache zu helfen.

Der Jugendrechtsberater bietet konkrete Lebens- und Orientierungshilfe für den heran-
wachsenden Bürger in einer Demokratie.“

Ulrike Kahn, Schulrätin a. D. des Landesinstituts für Schule und Medien (LISUM)  
Berlin-Brandenburg; Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands im Regionalverband 

Berlin-Brandenburg der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik e. V.

*****

Aus der Rezension von Michael Lemke in: Neue Justiz 11/2006, S. 503

„In meiner Besprechung der 2. Auflage des »Jugendrechtsberater« (NJ 2002, 641) 
habe ich resümiert, dass es für Sigrun von Hasseln nicht leicht sein würde, die vielfälti-
gen Informationen des Ratgebers aktuell zu halten. Die damit zwangsläufig verbundene 
Mühe werde damit belohnt werden, dass ihr Ergebnis der beste Jugendrechtsberater 
bleibe, den es derzeit auf dem deutschen Markt gebe. Dieser Ausblick ist durch die nun 
erschienene 3. Auflage des Ratgebers vollständig gerechtfertigt worden…

Dies zeigt zugleich auch die Bandbreite derjenigen Fragen, die der Berater beantwortet: 
Einerseits erklärt die Autorin alle Gesetze, die für Kinder und Jugendliche interessant 
sind. Das betrifft u. a. Rechte in Schulen und im Elternhaus, innerhalb der Berufsausbil-
dung und des Wehr- und Zivildienstes. ….

Andererseits ist der Jugendrechtsberater eine sich stets lohnende Lektüre nicht nur für 
Eltern oder sogar Großeltern, sondern auch für Erwachsene, die sich einfach nur infor-
mieren wollen, wie die Rechts- und Sachlage um die Rechte von Kindern und Jugend-
lichen aktuell ausgestaltet ist. Man braucht dies, um die sich derzeit besonders schnell 
verändernden fortlaufenden Diskussionen über Generationenverträge und den Um-
gang der Generationen miteinander in den Medien besser verstehen zu können, auch 
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wenn man nicht unmittelbar selbst betroffen ist. So wäre es gut, wenn sich jeder mit 
einem Blick in das Kapitel »J« über die gesetzlichen Folgen von kindlicher Delinquenz 
oder von Jugendkriminalität und vor allem über den Ablauf des Jugendstrafverfahrens 
oder des Bußgeldverfahrens unterrichten würde. Manche allenfalls für den Stammtisch 
geeigneten Bewertungen in der Öffentlichkeit würden dann ausbleiben oder durch dif-
ferenzierte Meinungen ersetzt werden.

Die Philosophie des Jugendrechtsberaters ist für denjenigen, der mit der Jugendrechts-
bewegung vertrauter ist, klar erkennbar. Sie geht davon aus, »dass Kinder und Jugend-
liche gleichwertige und gleichgestellte Kommunikationspartner von Erwachsenen und 
anderen Kindern und Jugendlichen sind, dass sich Erwachsene und Kinder und Jugend-
liche gegenseitig respektieren und ein gemeinschaftliches Zusammenleben zuhause, in 
der Schule und im außerschulischen Bereich partizipatorisch regeln und dass sie mit 
anderen Menschen tolerant zusammenleben wollen und können«, wie Ulrike Kahn 
eingangs des Buchs schreibt. Dies bedingt die Anerkennung von Rechten, aber auch 
von Pflichten, jeweils abgestimmt auf das Alter und den Entwicklungsstand des Kindes 
und des Jugendlichen; eine Philosophie, die im Hinblick auf die Bedrohungen unserer 
Gesellschaft in der derzeitigen unruhigen und neue Umbrüche bewirkenden Zeit von 
besonderer Bedeutung ist.

… Umso eher gilt die Anregung des Rezensenten, wonach jeder junge Mensch, der 
zehn Jahre alt wird, aus diesem Anlass den »Jugendrechtsberater« geschenkt bekom-
men sollte, weiter.“

Ministerial-Dirigent Prof. Dr. Michael Lemke a. D.,  
Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg

Zur 2. Auflage 2002

Vorwort von Wolf Kahl zur 2. Auflage 2002 und zur 3. Auflage 2006

„In meiner über zwanzigjährigen Tätigkeit nicht nur als Zivil- und Strafrichter, son-
dern in erster Linie auch als nebenamtlicher Rechtskundelehrer an allgemeinbildenden 
Schulen und als Rechtsdozent an einer Fachhochschule habe ich immer die Erfahrung 
gemacht, dass die Rechtskenntnisse von Jugendlichen (bei den meisten Erwachsenen 
sind da nur vereinzelt Fortschritte auszumachen) im Durchschnitt sehr bescheiden 
sind. Das ist kein Vorwurf, sondern eine Tatsache. Die Ursache ist in fehlenden Rechts-
kenntnissen von Eltern und Lehrern zu finden. Woher sollten sie die Kenntnisse auch 
haben, ging es Ihnen als Kindern und Jugendlichen doch genauso. Die Lehrpläne ver-
nachlässigen die Vermittlung von Rechtsbewusstsein und Rechtskenntnissen; und dies 
ist nach meiner Ansicht zunehmend verantwortungsloser:
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In früheren Zeiten ergaben sich die zu einem geordneten und friedlichen Zusammen-
leben der Menschen bitter notwendigen Grundprinzipien aus der gemeinsamen Reli-
gion, in der jüngeren Vergangenheit aus einer sich Gehorsam verschaffenden Ideolo-
gie. So ist es also heute das Recht, in dem die die Gesellschaft verbindenden und sie 
zusammenhaltenden Wertvorstellungen zusammenfließen. Gleichzeitig hält das Recht 
die Orientierung an diesen Wertvorstellungen wach, ohne die eine Rechtsordnung 
nicht lebens- und widerstandsfähig ist, sondern in die Gefahr gerät, zur Herrschaft des 
Willkürlichen und möglicherweise des Bösen zu entarten (Peter Macke, Rotary und 
Recht und Freiheit, Rede auf der Konferenz des Rotary-Distrikts 1940 am 10.06.2001 
in Brandenburg a. d. Havel). Deshalb ist es gerade in der heutigen Zeit so wichtig, bei 
der Schaffung von Rechtsbewusstsein und der Vermittlung von Rechtskenntnissen bei 
Jugendlichen einen Neuanfang einzuleiten. Dazu wird der vorliegende Jugendrechtsbe-
rater einen nicht unerheblichen Beitrag leisten, indem er nahezu alle die Jugend bewe-
genden Rechtsfragen in altersgerechter Sprache formuliert und sie dann verständlich 
und einleuchtend beantwortet.“

Wolf Kahl. Präsident des Brandenburgischen Oberlandesgerichts von 2011–2015
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